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R i c h t l i n i e

der Stadt Guben
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zur finanziellen Unterstützung

der sozialen Arbeit

in der Stadt Guben

Aufgrund des § 35 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVBl. I S. 398), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Förderung freiwilliger Gemeindezusammenschlüsse vom 08.04.1998 (GVBl. I S. 62) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben in ihrer Sitzung am 31.03.1999 nachfolgende Richtlinie beschlossen:

1. Zuwendungsgegenstand

(1) Soziale Arbeit, die durch gemeinnützige Vereine, Verbände, Organisationen oder ehrenamtlich arbeitende natürliche Personen wahrgenommen wird, kann nach Maßgabe dieser Richtlinie durch finanzielle Zuwendungen unterstützt werden.
Zur sozialen Arbeit zählen insbesondere Maßnahmen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen, insbesondere sozial benachteiligten Personen zugute kommen.


(2) Zuwendungsfähig sind Kosten der sozialen Arbeit mit überwiegend Gubener Einwohnern für:

- konkrete Maßnahmen der sozialen Arbeit
- Mieten und laufende Betriebskosten für notwendige Arbeits- und Beratungsräume
- konkrete Instandsetzungs-, Wartungs- und Erhaltungsmaßnahmen
- investive Maßnahmen
- Ausstattung mit Arbeitsmaterial


(3) Generell nicht zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie sind:

- Personalkosten
- Kosten für Speisen und Getränke
- persönliche Sachgaben
- pauschale Förderungen


2.  Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind gemeinnützige Vereine, Verbände, Organisationen und ehrenamtlich tätige natürliche Personen, die  


- Aufgaben nach Punkt 1 dieser Richtlinie überwiegend für die Einwohner der Stadt
  Guben wahrnehmen
- grundsätzlich für jedermann zugänglich sind,
- ihre Projektfinanzierung gegenüber der Stadt Guben offen legen.

3. Rechtsanspruch

Die Zuwendung ist eine freiwillige Leistung der Stadt Guben, die im Rahmen der gemäß Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

4. Antragstellung

(1) Anträge auf finanzielle Zuwendungen sind schriftlich auf einem bei der Stadt Guben erhältlichen Antragsformular an die Stadt Guben, Fachbereich IV / Sozialmanagement zu richten. Spätester Antragstermin ist der 15.10. des laufenden Haushaltsjahres.


(2) Bei finanziellen Notlagen der Antragsteller, die zur möglichen Beendigung der sozialen Arbeit gemäß Pkt. 1 führen könnten, ist eine gesonderte Antragstellung möglich. Die Notlage ist zu begründen.


5. Bewilligungsverfahren

(1) Nach Beratung im zuständigen Fachausschuss entscheidet gemäß Zuständigkeits-ordnung der Stadt Guben der Hauptausschuss oder die Stadtverordnetenversammlung über die Gewährung und die Höhe des Zuschusses.


(2) Die Entscheidung wird nach folgenden Kriterien getroffen:

- Wichtigkeit des sozialen Anliegens
- Bedeutung und Wirksamkeit der Maßnahme für die Einwohner der Stadt Guben
  (öffentliches Interesse)
- Finanzlage des Antragstellers zum Projekt und sein Bemühen um andere 
  Finanzierungsquellen
- Verfügbarkeit der Mittel im Haushalt der Stadt.


6. Zuwendungsgewährung und -abrechnung

(1) Nach Bewilligung der Zuwendung erhält der Zuwendungsempfänger einen Bewilligungsbescheid.


(2) Im Regelfall erfolgt die Auszahlung von 90 % der bewilligten Zuwendung. Auf Antrag kann in besonderen Bedarfsfällen eine sofortige volle Zuwendungsgewährung erfolgen.


(3) Zuwendungen bis 100,00 € werden grundsätzlich in voller Höhe ausgezahlt.


(4) Nach Abschluss der Maßnahme, spätestens jedoch bis 15.11. des laufenden Haushaltsjahres, ist vom Zuwendungsempfänger ein Verwendungsnachweis auf einem mit dem Zuwendungsbescheid zugestellten Formblatt vorzulegen.
Für Maßnahmen, die erst nach dem 15.11. abrechnungsfähig sind, sind gesonderte Abstimmungen mit der Stadt Guben zu führen.


(5) Die Restzahlung, im Regelfall 10 % der Gesamtzuwendung, erfolgt nach Prüfung des Verwendungsnachweises spätestens bis 30.11. für das laufende Haushaltsjahr.


(6) Nicht benötigte oder nicht für den bewilligten Zuwendungszweck verausgabte Mittel sind im Regelfall bis 15.12. an die Stadt Guben zurückzuzahlen.

7. Schlussbestimmung

Die Richtlinie tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Guben, den 01.04.1999

G.   H a i n

Bürgermeister
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